
Wahlberechtigung 

 
Wahlberechtigt ist jedes Mitglied der Kirchengemeinde, 
das am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat,       
spätestens sechs Monate vor dem Wahltag seinen      
Erstwohnsitz in der Kirchengemeinde begründet hat und 
nicht nach den Vorschriften des staatlichen Rechts       
seinen Austritt aus der Kirche erklärt hat. 


